
Bitte umdrehen und die Rückseite ausfüllen!   Insgesamt 5 Seiten       
   

Angaben zur Abgabe einer Verpflichtungserklärung 

Eigene Angaben (Gastgeber/in) 

Name      Vorname 

       

---------------------------------------------- ----------------------------------------- 

 

Geburtsdatum, Ort: Staatsangehörigkeit 

  

-------------------------------------------- ----------------------------------------- 

 

Personalausweisnummer oder Nummer des Aufenthaltstitels  

Nummer des deutschen Reispasses und Nummer des Nationalpasses 

 

-------------------------------------------    ------------------------------------------ 

 

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) E-Mail 

   

---------------------------------------------------- 

-------------------------------------------- --------   ------------------------------------------ 

 

Beruf/Arbeitgeber   Familienstand 

   ledig   

------------------------------------------------------------------  verheiratet/eingetragene Lebenspartnerschaft 

 verwitwet 

------------------------------------------------------------------ geschieden/eingetragene Lebenspartnerschaft 

 aufgehoben 

------------------------------------------------------------------                       

Bitte geben Sie die Anzahl der Familienmitglieder oder sonstigen Personen an, 

denen Sie zur Unterhalt verpflichtet sind bzw. denen Sie Unterhalt gewähren, bitte 

geben Sie hier auch die Personen an, die nicht in ihrem Haushalt wohnen:  

Bestehen derzeit noch gültige Verpflichtungserklärungen mit finanzieller 

Verpflichtung von Ihnen als Gastgeber?  

nein   ja     Anzahl    
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Angaben zum Gast 

 

Name        Vorname 

        

-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

 

Geburtsdatum, Ort: Staatsangehörigkeit 

  

----------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

 

Nationalpassnummer     Adresse im Heimatland 

 

-------------------------------------------             ------------------------------------------- 

                                                                                    ------------------------------------------- 

                                                                                    -------------------------------------------

Beziehung zum Antragsteller                                           

 ------------------------------------------- 

--------------------------------------------     

Begleitende Personen 

        Name                                       Vorname(n)                        Geburtsdatum und Ort        Passnr. 

Ehepartner     

Minderjährige 
Kinder 
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Die Einreise erfolgt  

  zu Besuchszwecken zur Eheschließung  zu Studienzwecken 

  zu einem sonstigen Zweck: _________________________________       

 

Wollen Sie sich für die einzuladende Person finanziell verpflichten? 

ja        nein 

 

Vorgesehener Aufenthaltsort des Gastes, sofern dieser von der Adresse des 

Gastgebers abweicht: 

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

______________________________________________________________ 

 

Gewünschtes Einreisedatum des Gastes 

 

________________________________ 

Gewünschter Zeitraum des Aufenthaltes  

 

________________________________ 

 

Ich versichere, die vorstehenden Angaben – sowohl zu meiner Person als auch 

zu einzuladenden Person – nach bestem Wissen und Gewissen richtig und 

vollständig gemacht zu haben. 

 

 

 

__________________________   _________________________ 

Ort und Datum     Unterschrift Gastgeber/in 
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Merkblatt 

§ 66 Kostenschuldner; Sicherheitsleistung 

1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung, Zurückweisung und der Durchsetzung einer 

räumlichen Beschränkung umfassen  

1. die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für den Ausländer innerhalb des Bundesgebiets 

und bis zum Zielort außerhalb des Bundesgebiets,  

2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme entstehenden Verwaltungskosten 

einschließlich der Kosten für die Abschiebungshaft und der Übersetzungs- und 

Dolmetscherkosten und die Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und sonstige 

Versorgung des Ausländers sowie  

3. sämtliche durch eine erforderliche Begleitung des Ausländers entstehenden Kosten 

einschließlich der Personalkosten.  

(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunternehmer nach § 66 Abs. 3 Satz 1 haftet, umfassen  

1. die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten,  

2. die bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehenden Verwaltungskosten und 

Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und sonstige Versorgung des Ausländers und 

Übersetzungs- und Dolmetscherkosten und  

3. die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit der Beförderungsunternehmer nicht selbst die 

erforderliche Begleitung des Ausländers übernimmt.  

(3) 1Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kosten werden von der nach § 71 zuständigen Behörde 

durch Leistungsbescheid in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten erhoben. 2Hinsichtlich der 

Berechnung der Personalkosten gelten die allgemeinen Grundsätze zur Berechnung von 

Personalkosten der öffentlichen Hand 

 

§ 67 Umfang der Kostenhaftung 

(1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung, Zurückweisung und der Durchsetzung einer 

räumlichen Beschränkung umfassen  

1. die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für den Ausländer innerhalb des Bundesgebiets 

und bis zum Zielort außerhalb des Bundesgebiets,  

2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme entstehenden Verwaltungskosten 

einschließlich der Kosten für die Abschiebungshaft und der Übersetzungs- und 

Dolmetscherkosten und die Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und sonstige 

Versorgung des Ausländers sowie  
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3. sämtliche durch eine erforderliche Begleitung des Ausländers entstehenden Kosten 

einschließlich der Personalkosten.  

(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunternehmer nach § 66 Abs. 3 Satz 1 haftet, umfassen  

1. die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten,  

2. die bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehenden Verwaltungskosten und 

Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und sonstige Versorgung des Ausländers und 

Übersetzungs- und Dolmetscherkosten und  

3. die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit der Beförderungsunternehmer nicht selbst die 

erforderliche Begleitung des Ausländers übernimmt.  

(3) 1Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kosten werden von der nach § 71 zuständigen Behörde 

durch Leistungsbescheid in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten erhoben. 2Hinsichtlich der 

Berechnung der Personalkosten gelten die allgemeinen Grundsätze zur Berechnung von 

Personalkosten der öffentlichen Hand. 

 

§ 68 Haftung für Lebensunterhalt 

(1) 1Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertretung gegenüber verpflichtet hat, die 

Kosten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen, hat für einen Zeitraum von fünf Jahren 

sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten, die für den Lebensunterhalt des Ausländers 

einschließlich der Versorgung mit Wohnraum sowie der Versorgung im Krankheitsfalle und bei 

Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, auch soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen 

Anspruch des Ausländers beruhen. 2Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen, sind 

nicht zu erstatten. 3Der Zeitraum nach Satz 1 beginnt mit der durch die Verpflichtungserklärung 

ermöglichten Einreise des Ausländers. 4Die Verpflichtungserklärung erlischt vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren ab Einreise des Ausländers nicht durch Erteilung eines Aufenthaltstitels 

nach Abschnitt 5 des Kapitels 2 oder durch Anerkennung nach § 3 oder § 4 des Asylgesetzes.  

(2) 1Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform. 2Sie ist nach Maßgabe des 

Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vollstreckbar. 3Der Erstattungsanspruch steht der öffentlichen 

Stelle zu, die die öffentlichen Mittel aufgewendet hat.  

(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde über eine Verpflichtung 

nach Absatz 1 Satz 1.  

(4) 1Die Ausländerbehörde unterrichtet, wenn sie Kenntnis von der Aufwendung nach Absatz 1 zu 

erstattender öffentlicher Mittel erlangt, unverzüglich die öffentliche Stelle, der der 

Erstattungsanspruch zusteht, über die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 und erteilt ihr alle für die 

Geltendmachung und Durchsetzung des Erstattungsanspruchs erforderlichen Auskünfte. 2Der 

Empfänger darf die Daten nur zum Zweck der Erstattung der für den Ausländer aufgewendeten 

öffentlichen Mittel sowie der Versagung weiterer Leistungen verarbeiten. 
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